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VA Moral: 2. Sitzung (23.11.) : Moral und Recht

1. Dienen moralische Urteile nur zur rhetorischen Verstärkung für die eigenen Interessen?

Als Nachtrag zur Leistung von Moral (1. Sitzung) fiel das Argument, moralische Urteile dienten nur der rhetorischen Verstärkung von Missfallensäußerungen („Was du tust, das gefällt mir nicht!“ werde  deswegen verwandelt in „.....,das gehört sich nicht!“); da man ganz genau wisse, dass das eigene Interesse im Gegensatz zu anderen stehe, die bloße Äußerung des Interesses aber keine Aussicht auf erfolgreiche Durchsetzung verspreche, bediene man sich der Moral als taktischen Mittels, um seiner eigenen schwachen Position in dem Interessensgegensatz mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Moralische Urteile resultierten also letztlich aus dem Bewusstsein eigener Hilflosigkeit. 

Abgesehen von der Paradoxie, dass der taktische Moralist nach dieser Vorstellung zwar selbst nicht an das moralische Urteil glaubt, der Andere, als dächte der dann nicht genauso, darauf aber reinfallen sich danach richten soll, kann diese Vorstellung auch aus folgendem Grund nicht stimmen: 

Wenn ein Interesse schlecht wegkommt, z.B. Frauen einen miserablen Lohn erhalten, dann bewirkt das moralische Argumentieren nicht nur keine Verstärkung ihrer Position, sondern sogar das genaue Gegenteil. Denn mit der Berufung auf den höheren und deswegen vermeintlich unabweisbaren Wert der Gerechtigkeit (gleicher Lohn wie Männer) sehen sie ja gerade ab von ihrem gegensätzlichen Interesse zum Unternehmer und appellieren an seine Einsicht: er müsse doch (eigentlich!) auch für gerechte Löhne sein! Damit bekennen sie sich dazu, ihr Interesse nicht gegen ihn zu verfolgen, sondern es einer Übereinkunft mit ihm zu überantworten, die es aber nicht geben kann, weil beide Interessen sich ausschließen: Der Unternehmer verfolgt sein Interesse an Profit dadurch optimal, dass er möglichst niedrige Löhne zahlt, die Frauen wollen mehr Lohn zum Leben. Deswegen kann eine Übereinkunft im Sinne eines gemeinsamen Interesses auch nicht real existieren, sondern nur in der Vorstellung, als Illusion einer Gemeinsamkeit. Die Kluft zur Realität - damit auch die zum eigenen Interesse - geben die Beschwerdeführerinnen in dem Adverb „eigentlich“  ja auch selbst zu - einerseits. Gleichzeitig aber halten sie an der (vermeintlichen) Gültigkeit des angeführten Titels fest – gegen jede Realität! Das eigene Interesse soll nur insoweit zählen, wie es die andere Seite auch gelten lassen kann, für die dessen Schädigung gerade das Mittel ihrer Interessensverfolgung ist (vgl. Protokoll 1. Sitzg., S. 4).

Es muss also andere Gründe als taktische Kalkulationen für moralisches Argumentieren geben. Wenn man mit einem „eigentlich“ gegen alle möglichen Enttäuschungen immer an der „Kraft der Moral“ festhält, hält man offenbar auch etwas von deren Inhalt: man will von der Vorstellung einer Gemeinsamkeit, einer Vereinbarkeit der Interessen einfach nicht lassen, selbst wenn man ständig enttäuscht wird. Das Rätsel, warum man das tut, obwohl man davon nur den Schaden hat, ist also zu lösen.

2. Unterscheidung von Recht und Moral

Folgende vier Sätze

a) „Was du tust, das gefällt mir nicht.“

b) „Was du tust, das gehört sich nicht.“

c) „Was du tust, das ist verboten.“

d) „Was du tust, das ist falsch.“

sind darin identisch, dass sie jeweils ein Missfallen, eine Ablehnung der Handlung eines Anderen ausdrücken.

Sie unterscheiden sich durch ihre Begründung:

a) ist die bloße Bekundung des Missfallens ohne Begründung.

b) gibt als äußeren Maßstab höhere Werte an, von denen die missbilligte Handlung abweiche

    (moralisches Urteil)

c) bezieht sich auf das Recht als äußeren Maßstab für die Handlung (rechtliches Urteil)

d) bezieht sich auf sachliche Gründe zur Beurteilung der Handlung, die in sich stimmig sein sollen (wissenschaftl. Urteil)

Bei a) liegt noch ein sehr vorläufiges Urteil in Form einer unmittelbaren subjektiven Äußerung vor. Um den Grund für das Missfallen zu benennen, müsste es sich dazu vorarbeiten, das fremde (vielleicht auch das eigene!
) Interesse hinsichtlich seiner inhaltlichen Bestimmung zu untersuchen (d). 

Bei b) und c) dagegen stört einen zwar eine Handlung, deren Gründe interessieren dagegen zugleich nicht; stattdessen wird sie mit einem äußeren Maßstab verglichen , um jeweils die Abweichung davon zuungunsten eines eigenen Interesses zu ver-urteilen. Dabei beruft man sich auf höhere moralische Prinzipien (b) oder rechtliche Vorschriften/ Gesetze (c) , an denen gemessen man selbst sich auf der rechten Seite, sein Anliegen als berechtigt, sieht. Das Verfahren der Beurteilung ist also bei Moral und Recht identisch, deren Inhalt unterscheidet sich jedoch hinsichtlich des Maßstabs: bei der Moral ist es die illusorische Gemeinsamkeit, der der Andere sich entziehe, beim Recht die Staatsgewalt, also die gesellschaftlich durchgesetzte Sanktionsgewalt, welcher er nicht gehorche.

3. Stimmt es, dass das Recht aus der Moral kommt?
 

1. Widerlegung(-sversuch): An der Geschichte könne man sehen, dass Recht und Moral nicht übereinstimmten, z.B. wenn absolutistische Herrscher willkürliche Maßnahmen gegen Untertanen ergriffen usw., also könne das Recht nicht aus der Moral kommen. 

Einwand: Das ist keine Widerlegung des Arguments, da sich die Argumentation bei geschichtlichen Phänomenen immer umdrehen lässt: z.B. hier, dass die Herrscher sich dazu ganz im Sinn der damals herrschenden Moral als von Gottes Gnaden eingesetzt und deswegen bei allen Entscheidungen im Recht sahen. 

2. Widerlegung: Wenn doch, wie die Moral-Theoretiker behaupten, alle Menschen das Gute wollen, es zur 'edlen' Menschennatur gehört, warum brauchen sie dann eine (selbst geschaffene!) Gewalt, die ihnen dieses aufzwingt?! 

Andere Version desselben Arguments: Wenn menschliches Handeln ohne Moral gar nicht denkbar ist, warum braucht es dann noch eine andere Instanz zur Durchsetzung? Um eine Antwort sind die Moraltheoretiker zwar nicht verlegen: „Der Mensch ist eben ein mangelhaftes Wesen“, deswegen müsse man ihn zur Einhaltung moralischer Gebote zwingen. Diese widerspricht jedoch dem von ihnen selbst geschätzten Sinn der Moral – deren Wesen sei doch die Einsicht in unabweisbar für alle verbindlichen Prinzipien. Also: Entweder die Menschen befolgen diese aus Einsicht, dann widerspricht der Einsatz von Gewalt dem unmittelbar, denn durch Gewalt wird keine Einsicht erzeugt, sondern nur Beugung unter das Gesetz erzwungen. 

Oder man behauptet, die Menschen seien unbelehrbar und bräuchten deshalb eine höhere Gewalt, dann gehört Moral auch nicht wesentlich zum Menschen. Dann plädiert man offenbar für ein gewaltsames Vorgehen gegen Leute, die sich offenbar der Moral nicht fügen wollen. Damit hat das Recht aber keine Grundlage mehr in der Moral – als Mittel zur Einsicht – sondern in der Durchsetzung gegen unliebsame Interessen.

3. Widerlegung: Moral ist der Inbegriff aller guten Werte. Um das Gute in der Form des daraus abgeleiteten Rechts durchzusetzen, soll es ausgerechnet einer Gewalt bedürfen,die nach moralischen Kriterien der Inbegriff des Bösen ist?! 

Fazit aus den genannten Widersprüchen: Das Recht kann also unmöglich aus der Moral entsprungen sein. In welchem Verhältnis stehen dann Moral und Recht/Gesetz zueinander?

4.  Zum Verhältnis von Recht und Moral

Folgendes Beispiel veranschaulicht das tatsächliche Verhältnis von Moral und Recht: Jemand empört sich gegenüber seiner Versicherung, es sei doch ganz ungerecht, dass sie ihm nur einen Teil seines Schadens ersetzt habe. Diese antwortet: Wegen der Rechtslage müsse sie dem Geschädigten keinen höheren Betrag ersetzen. Daraus kann man schließen, dass das Recht unabhängig von eigenen moralischen Vorstellungen gilt. Die Versicherung zieht aus der zugestandenen Abweichung des Rechts von der Moral ja nicht die Konsequenz, sich um die Korrektur des Rechts im Sinne der vorgebrachten Moral zu kümmern. Sie bügelt das Interesse des Kunden vielmehr endgültig ab mit dem Argument: Darüber befindet  das Recht, das gesellschaftlich durchgesetzt ist und vor der gilt dieses Interesse nichts, basta! Im Unterschied zur Moral, bei der ein Streit um das rechte Handeln unentschieden ewig fortgesetzt werden kann, weil die Berufungsinstanz nur ideeller Natur ist, wird mit Verweis auf das Recht qua staatlicher Gewalt zugunsten eines Interesses und gegen ein anderes sehr handfest entschieden. Und auf moralische Vorstellungen gerade der im Rechtsstreit zurückgewiesenen Partei wird keine Rücksicht genommen. Das tut dem hohen Ansehen der Moral keinen Abbruch. Niemand kommt angesichts solcher Erfahrungen auf  die Idee, auf die Moral zu pfeifen. Vielmehr bleibt es bei der Unart, ständig moralische Urteilen bei allem und jedem zur Hand zu nehmen, überall  „Un – Arten“ und moralische Verstöße zu entdecken, als wäre die Einhaltung moralischer Grundsätze das höchste Ziel dieser Bürger.

Aber umgekehrt wird auch das per Staatsgewalt definierte und durchgesetzte Recht allseits geschätzt. Dass „wir“ in einem Rechtsstaat leben, gilt als Gütesiegel der Demokratie. Obwohl die Bürger am Recht so manche Ungerechtigkeit entdecken und merken, dass der Staat nicht immer  ihren moralischen Vorstellungen vom Recht entspricht, erntet der Rechtsstaat hohes Lob. Die Bürger  gehorchen den Gesetzen nicht, weil sie müssen, sondern sie befürworten das staatliche Recht. Das moralische Urteil verfährt also nicht nur seiner Form nach wie das juristische Urteil, sondern wenn Bürger in ihrem moralischen Urteilen am Recht gelegentlich Ungerechtigkeiten entdecken,  dann gehen sie davon aus, dass es auch seinem Inhalt nach – eigentlich – der Moral zu entsprechen habe, also auf der für sie guten Seite steht. In ihrer moralischen Rechtsschelte versubjektivieren sie sich das Recht, obwohl sie dafür wirklich keine guten Gründe haben. Es macht nämlich jedermann die Erfahrung, dass  Gesetze ihn bei der Verfolgung seiner Interesse eindeutig und unwidersprechlich in seine Schranken weisen, und dass der Staat dabei kein Pardon kennt.

Wie erklärt sich dieses unverdiente Lob, das das Recht bzw. der Rechtsstaat bei den Bürgern hierzulande genießt? Es erklärt sich aus der Art und Weise, wie unter den Bedingungen des durchgesetzten Rechts hierzulande jedermann seine Interessen verfolgt:

Wie geht in dieser Gesellschaft die Verfolgung von Interessen?

Im Ausgangspunkt haben Leute so ihre verschiedenen Interessen, sie können sich im stillen Kämmerlein allerlei ausdenken, was für Zwecke sie in ihrem Leben so verfolgen wollen. Interessen darf man frei formulieren, so steht es auch im Grundgesetz („freie Entfaltung der Persönlichkeit“). Die Selbstverständlichkeit, ein Interesse zu haben und zu verfolgen, wird dadurch zum Gegenstand einer staatlichen Erlaubnis. Ginge es hier nur darum, das, was Leute sich vornehmen, zu akzeptieren, wäre diese allerdings völlig überflüssig. Sie drückt also etwas ganz Anderes aus, nämlich dass der Bürger bei der praktischen Verfolgung seiner Interessen von der staatlichen Gewalt abhängig, ihr unterworfen ist: diese kennt dafür offenbar von ihr festgelegte Schranken, Erlaubnisse und Verbote in Form von Gesetzen. Damit bezieht der Staat erst mal alle Interessen auf sich. Alle Handlungen der Bürger werden daraufhin geprüft, wie sie im Verhältnis zu ihm, zu seinem Recht da stehen: darf der Bürger, was er will? Da mag man noch so harmlose Dinge tun, im Park spazieren gehen, sein Auto waschen, Klavier spielen – immer gibt es dafür gleich eine rechtliche Regelung, wo, wie lange und ob das alles erlaubt ist. Dies gilt ganz grundsätzlich auch für alle Verhältnisse, die seine Bürger untereinander eingehen, wo sie mit ihren jeweiligen Interessen aufeinander treffen: ob sie aus entgegengesetzten Gründen Arbeitsverhältnisse eingehen oder aus Liebe einen gemeinsamen Hausstand gründen – immer gibt’s dafür gleich ein umfangreiches gesetzliches Regelwerk. 
  

Das jedermann zur freien Entscheidung überantwortete Interesse ist allerdings hinsichtlich seiner praktischen Verfolgung an Bedingungen geknüpft, die niemand ablehnen kann. Wer seinem Interesse an gutem Essen, bequemer Kleidung und technisch hochstehenden Musikanlagen nachgehen will, der kann sich diese Gebrauchswerte nicht dort holen, wo sie im Überfluss vorhanden sind, sondern der muss sie kaufen, d.h. mit Geld zahlen. Wenn er das nicht tut, ist er vor dem Gesetz ein Dieb und wird bestraft – auch wenn er noch so arm ist. Warum ist das Geld in dieser Gesellschaft zwischen die Bedürfnisse und die Gegenstände zu ihrer Befriedigung geschaltet? Weil die Verfügung über alles, was es gibt, hierzulande eine Frage des Eigentums ist: Alles, ob Ressourcen für die Produktion oder produzierte Gegenstände, sind Eigentum von  jemandem. Damit sind alle Nichteigentümer qua Recht von dem Zugriff darauf grundsätzlich erst einmal ausgeschlossen. Das einzige Mittel, sich Zugang dazu zu verschaffen, ist der Tausch mit einem wertmäßigen Äquivalent, dem Geld. Darüber verfügt man je nachdem, ob man etwas zum Tausch anzubieten hat, das der Eigentümer als Äquivalent akzeptiert. Die Verfügung über Geld  entscheidet also darüber, welchen Zugriff man auf Gegenstände hat; es entscheiden nicht die Bedürfnisse: Entweder man nennt eine Quelle, aus der  Geld sprudelt, sein Eigentum, oder man ist nicht im Besitz einer solchen und dazu gezwungen, sich als Mittel für den Besitzer einer solchen Quelle zur Verfügung zu stellen.

Mit der verpflichtenden Anerkennung des Rechtsinstituts 'Eigentum' und der daraus folgenden Akzeptanz des Geldes als dem hierzulande allein anerkannten Mittel zu Aneignung von Waren, schreibt der Staat seinen Bürgern zwar ihre Interessen nicht vor, wohl aber die Bedingungen, unter denen sie sie zu verfolgen haben: Sie dürfen sich alles Mögliche für ihr Leben vornehmen, aber dabei müssen sie das Eigentum und natürlich auch den Eigentümer respektieren. Indem der Staat ihnen diese Bedingung diktiert, schreibt er ihnen zugleich faktisch  neue Zwecke vor: Sie müssen sich, wenn sie sich Lebensmittel i.w.S. aneignen wollen, den Erwerb von Geld ihr Leben lang zum Zweck machen, d.h. es sich zum eigenen Anliegen machen, sich Geld zu beschaffen. Und das darf man schon wieder.  Dem staatlich verordneten Zwang zum Gelderwerb unterworfen, kümmern sich alle darum, was sie unter dieser Bedingung daraus machen können . Der Erfolg dabei hängt schwer davon ab, was sie jeweils dafür als Mittel zum Einsatz bringen, d.h. was sie haben oder was sie sind: eine Fabrik, ein Mietshaus, ein Aktienpaket oder eine Arbeitskraft. Hier reißt schon wieder Freiheit ein: Alle dürfen sich dabei ganz frei aussuchen, was sie produzieren bzw. welchen Beruf sie wählen, welche Stelle sie annehmen und wofür sie ihr Geld dann verwenden. Die Wahrnehmung dieser Freiheit wird ihnen – neben dem Eigentum - ebenfalls staatlich garantiert. Und angesichts dieser Fülle von Erlaubnissen – „Was man hier alles darf!“ - werden Menschen schon mal zu Parteigängern für den „Großen Erlauber“.

(Fortsetzung folgt)

�	Zur Frage, ob es für wissenschaftliche Urteile nicht auch einen Maßstab brauche, sei hier nur auf den Zirkel hingewiesen, dass man für die Prüfung, welcher Maßstab der Sache angemessen sei, dann die Sache selbst untersuchen müsste, von der man aber gerade behauptet, sie nicht ohne Maßstab erkennen zu können. Oder andersherum: wie will ich je wissen, ob mein Maßstab der Sache gerecht wird, wenn ich ihn vor der Erkenntnis  festlege? Zur weiteren Beschäftigung mit dieser Frage sei an die VA im SS 2011 „Wahrheit – gibt’s nicht!“ verwiesen (Protokolle).


�	   z.B.: Es missfällt mir, dass der Chef mich nie für meine Arbeit lobt. Prüfung meines Interesses: Warum will ich  neben dem Abliefern meines aufgezwungenen Arbeitspensums auch noch ein Lob? Bei näherer Untersuchung erweist sich dieses Interesse als ziemlich affirmativ und schädlich: der Schaden, den ich dem Chef gegenüber nicht geltend machen will, soll wenigstens durch eine ideelle Anerkennung meiner Leistung „kompensiert“ werden. Dieses Interesse ist insofern selbst ein moralisches Interesse (gegenseitige Anerkennung!) und unterliegt der oben dargestellten Kritik.


�	Vgl. die Theorien von Moralphilosophen u.a. (1. Sitzung)


�	 Zur Begründung einer mit Gewalt ausgestatteten Regelungsinstanz fiel das Argument: die brauche es wegen der Knappheit der Mittel im Verhältnis zu den unendlichen Bedürfnissen des Menschen. 


	Butterberge, Halden mit nicht verkäuflichen Autos, (Krisen-)Meldungen von Überproduktionen und neu entdeckten Ölquellen bzw. neuen Möglichkeiten der Energiegewinnung etc. könnten einen da schon stutzig machen, die permanente Steigerung der Produktivität nach kap. Interesse, das Erfinden und Produzieren aller möglichen Waren für noch so abseitige Bedürfnisse erst recht. Technisch ist offenbar die Produktion einer ausreichenden Zahl von Gütern für die vorhandenen Bedürfnisse heutzutage kein Problem. Diese sind auch nicht unendlich: einmal abgesehen davon, dass das schon wegen der begrenzten Lebenszeit nicht stimmen kann, richten sich Bedürfnisse immer auf bestimmte, konkrete  Gegenstände in bestimmter Quantität und Qualität. Welcher normal tickende Mensch wollte schon unendlich viele Bratwürste vertilgen, könnte unendlich viele Autos fahren etc. 


	Diese unsinnige Vorstellung erfindet einen falschen Grund für ein Problem, das es tatsächlich, wenngleich in anderer Weise gibt: wenn in Haushalten von Hartz4lern noch nicht mal ausreichend Lebensmittel vorhanden sind,  wenn Wohnungen knapp oder Reis und Mais in bestimmten Staaten knapp werden, der begrenzte Ölvorrat als Energieproblem beschworen wird, dann ist ein entscheidender Regulator für die Knappheit im Spiel: das Geld. Die gestiegenen Kosten sind es, die da die Knappheit verursachen.





